
1. DB zum Strafvollzugsgesetz 3.1

(3) Prüfungen sind entsprechend der Fach
arbeiterprüfungsordnung durchzuführen.
(4) Jugendliche, bei denen die bildungs
mäßigen Voraussetzungen für eine Berufs
ausbildung nicht ausreichen oder bei denen 
die Dauer der Strafzeit eine solche nicht 
zuläßt, sind unter gleichzeitiger Gewähr
leistung der Berufsschulpflicht zu gesell
schaftlich nützlicher Arbeit einzusetzen.
(5) Zur Weiterführung der Allgemeinbil
dung sollen mit Jugendlichen während der 
arbeitsfreien Zeit Förderungsmaßnahmen 
durchgeführt werden, die das Erreichen des 
nächsthöheren Klassenzieles der allgemein- 
bildenden polytedmischen Oberschule in 
Einzelfächern ermöglichen.

§50
(1) Für Jugendliche, die ihre allgemeine 
Oberschulpflicht noch nicht erfüllt haben 
und vor Beginn des Vollzuges der Strafe 
mit Freiheitsentzug Schüler der polytechni
schen Oberschule waren, kann auf der 
Grundlage der Lehrpläne des Ministeriums 
für Volksbildung die Weiterführung des 
allgemeinbildenden Unterrichts erfolgen. 
Die Fortführung des allgemeinbildenden 
Unterrichts ist so zu gestalten, daß er den 
Anforderungen einer künftigen Berufsaus
bildung gerecht wird. Diesen Jugendlichen 
wird durch das Jugendhaus aus staatlichen 
Mitteln ein monatliches Taschengeld von 
10 bis 20 M gewährt
(2) Prüfungen sind auf der Grundlage der 
geltenden Bestimmungen des Ministeriums 
für Volksbildung abzulegen.

§51
In der Zeit der Schulferien ist Jugend
lichen jährlich eine Arbeitsruhe von 
3 Wochen zu gewähren. In dieser Zeit sind 
vorwiegend sportliche sowie kulturelle Ver
anstaltungen und andere Maßnahmen der 
sinnvollen Ausgestaltung der unterrichts- 
und arbeitsfreien Zeit durchzuführen.

Zu § 41 StVG:

§52
Für Strafgefangene, die gemäß § 41 Ab
sätze 1 und 2 StVG in Jugendhäusern ver
bleiben, treffen die für den Vollzug der 
Freiheitsstrafe an Jugendlichen geltenden 
Bestimmungen weiter zu.

Zu § 42 StVG:

§53
Eine Einzelunterbringung darf einen un
unterbrochenen Zeitraum von 6 Monaten 
nicht überschreiten.

Zu §43 StVG:

§54
(1) Die Gemeinschaftsverpflegung für 
Strafgefangene besteht aus mindestens 
3 Mahlzeiten, von denen eine als warme 
Mahlzeit zu verabreichen ist.
(2) Im Drei- und durchgehenden Schicht
system arbeitende Strafgefangene erhalten 
während jeder Nachtschicht zusätzlich zu 
der im Abs. 1 genannten Verpflegung eine 
warme Mahlzeit.
(3) Die außerhalb von Strafvollzugseinrich
tungen und Jugendhäusem in Arbeitsein
satzbetrieben oder gleichgestellten Einrich
tungen zur Arbeit eingesetzten Strafgefan
genen bzw. in der Berufsausbildung befind
lichen Jugendlichen erhalten an allen 
Arbeitstagen Werkküchenessen.

Zu § 45 StVG:

§55
(1) Zur Förderung, Erhaltung und Wieder
herstellung der Gesundheit der Strafgefan
genen werden die notwendigen medizini
schen Behandlungen sowie die erforder
liche Versorgung mit orthopädischen und 
anderen Hilfsmitteln, Zahnersatz und 
Medikamenten entsprechend den sozialver
sicherungsrechtlichen Bestimmungen ge
währleistet.
(2) Weibliche Strafgefangene sind nach der 
Aufnahme in einer Strafvollzugseinrichtung 
bzw. einem Jugendhaus zusätzlich einer 
gynäkologischen Untersuchung zu unter
ziehen.
(3) Strafgefangene werden zur Früh
erkennung von Geschwulstkrankheiten ent
sprechend den Rechtsvorschriften unter
sucht.
(4) Zur Verhinderung oder Beseitigung 
eines lebensbedrohlichen Zustandes kann 
die medizinische Behandlung oder der not
wendige medizinische Eingriff auch ohne 
Zustimmung des betreffenden Strafgefan
genen vorgenommen werden. Die ständige 
ärztliche Kontrolle ist zu gewährleisten.
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